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§ 84 V-SG
 V-SG - Spitalgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Der für die LKF-Gebühren zur Verrechnung gelangende Eurowert je LKF-Punkt, die P4egegebühren und

Sondergebühren sind von der Landesregierung unter Bedachtnahme auf die Ausstattung und Einrichtung, wie sie

durch die Funktion der Krankenanstalt erforderlich sind, und die ordnungsgemäße wirtschaftliche Gebarung mit

Verordnung festzusetzen. In dieser Verordnung sind auch der kostendeckend ermittelte Eurowert, die kostendeckend

ermittelten P4egegebühren und Sondergebühren kundzumachen. Der Rechtsträger der Krankenanstalt hat die mit der

Festsetzung der LKF-Gebühren, der P4ege- und Sondergebühren zusammenhängenden Auskünfte zu erteilen und

Unterlagen vorzulegen.

(2) Bei mehreren in ihrer Ausstattung, Einrichtung und Funktion gleichartigen öffentlichen Krankenanstalten im Bereich

einer Gemeinde sind die LKF-Gebühren, die P4egegebühren und allfällige Sondergebühren einheitlich für diese

Anstalten festzusetzen.

(3) Die LKF-Gebühren, die P4egegebühren und allfällige Sondergebühren einer ö;entlichen Krankenanstalt, die nicht

von einer Gebietskörperschaft betrieben werden, dürfen nicht niedriger sein als die LKF-Gebühren, die P4ege- und

allfälligen Sondergebühren der nächstgelegenen, von einer Gebietskörperschaft betriebenen ö;entlichen

Krankenanstalt mit gleichartigen oder annähernd gleichwertigen Einrichtungen, wie sie durch die Funktion dieser

Krankenanstalt erforderlich sind. Die Gleichartigkeit oder annähernde Gleichwertigkeit hat die Landesregierung mit

Bescheid festzustellen.

(4) Eine Krankenanstalt, an deren Rechtsträger eine Gebietskörperschaft mit mindestens 50 v.H. des Stamm-, Grund-

oder Eigenkapitals beteiligt ist, gilt im Sinne des Abs. 3 als Krankenanstalt, die von einer Gebietskörperschaft betrieben

wird.
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